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WALTER MANOSCHEK
ÖSTERREICHISCHE OPFER DER NS-MILITÄRJUSTIZ: 
AUF DEM LANGEN WEG ZUR REHABILITIERUNG

»Der größte Sieg der deutschen Armee 
wurde auf dem Feld der Politik errungen, 
denn hier gelang es […] aus dieser mör-
derischsten Militäraktion der deutschen 
Geschichte so gut wie unangefochten zu-
rückzukehren.«1 Dieser Satz des Militär-
historikers Omer Bartov hatte jahrzehn-
telang umfassende Gültigkeit. Er bezieht 
sich nicht nur auf die deutsche, sondern 
ebenso auf die österreichische Geschichte 
der Zweiten Republik, in der 50 Jahre 
lang eine apologetische Sichtweise auf die 
Wehrmacht als ritterlich und heroisch 
kämpfende Truppe sowie als Hort des 
Widerstandes dominierte.

Aus diesem Geschichtsbild blieben 
jene ausgeklammert, die sich der Einbe-
rufung in die Wehrmacht entzogen, aus 
ihr deser tierten, sich den Partisanen oder 
den alliierten Armeen anschlossen, sich 
selbst ver letzten, um dem weiteren Kriegs-
ein satz zu entgehen, oder auf eine andere 
Weise die Wehrmacht zu schwächen ver-
suchten.

Mit der militärischen Niederlage war 
der Nationalsozialismus diskreditiert. Die 
Wehrmacht, die bis zuletzt erbittert ge-
gen die alliierten Truppen gekämpft hat-
te, löste sich als militärische Organisation 
sang- und klanglos auf. Von September 
1939 bis Mai 1945 hatte die militärische 
Macht des Nationalsozialismus mit ihren 
insgesamt 18 Millionen Angehörigen 
zeitweise nahezu ganz Europa besetzt und 
unterworfen und war hauptverantwort-
lich für mehr als 50 Millionen Tote.

In diese mörderische Bilanz müssen 
auch jene Opfergruppen der Wehrmacht 
mit aufgenommen werden, die nach dem 

Kriegsende jahrzehntelang ausgeblendet 
blieben. Zu ihnen zählen Juden und Par-
tisanen, Kriegsgefangene und Geiseln 
ebenso wie Frauen und Kinder und – 
nicht zuletzt – die »inneren« Feinde der 
Wehrmacht: Deserteure und Wehr-
machtsverweigerer, »Selbstverstümmler« 
und »Wehrkraftzersetzer«. Sie standen als 
Angeklagte vor den nationalsozialisti-
schen Militärgerichten, die äußerst rigo-
rose Urteile fällten. Ungefähr 30.000 bis 
35.000 Wehrmachtsangehörige wurden 
von den großdeutschen Kriegsgerichten 
zum Tode verurteilt. Die Deserteure wa-
ren mit geschätzten 22.750 Todesurteilen 
jene Gruppe, die den größten Anteil un-
ter den Todesurteilen einnahm: etwa 
15.000 Todesurteile wurden vollstreckt. 
Hinzu kommen noch etwa 5.000 bis 
8.000 Soldaten, die in der Endphase des 
Krieges als Deserteure standrechtlich er-
schossen wurden. Viele der zu einer To-
desstrafe Verurteilten wurden zur »Front-
bewährung« begnadigt, wo sie häufi g bei 
»Himmelfahrtskommandos« ums Leben 
kamen. Insgesamt wurden bis zu 30.000 
Wehrmachtsangehörige hingerichtet. 
Hinzu kommen zwischen 7.000 und 
10.000 Todesurteile, die Wehrmachtge-
richte gegen Zivilisten und Kriegsgefan-
gene verhängten. Von diesen Gesamtzah-
len kann man statistisch hochgerechnet 
davon ausgehen, dass mindestens 2.660 
österreichische Wehrmachtsangehörige 
zum Tode verurteilt und davon etwa 
1.100 österreichische Deserteure hinge-
richtet wurden.2 Zählt man die wegen 
Wehrdienstverweigerung und »Wehrkraft-
zersetzung« vollstreckten Todesurteile 
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und die standrechtlichen Hinrichtungen in 
den letzten Kriegsmonaten hinzu, so dürfte 
an nicht viel weniger als 2.000 österreichi-
schen Wehrmachtsangehörigen die Todes-
strafe vollstreckt worden sein. Diese Grö-
ßenordnung von etwa 2.000 hingerichte-
ten österreichischen Soldaten wird dann in 
ihrer Dimension klarer erfassbar, wenn 
man sie mit der Anzahl der ermordeten 
und umgekommenen österreichischen Wi-
derstandskämpferInnen in Bezug setzt, die 
auf 4.000 bis 5.000 Personen geschätzt 
wird.3

Kampf um die Erinnerung 

an die Wehrmacht

Als der Krieg zu Ende war, begannen die 
Nachhutgefechte. Die Parole dazu hatte das 
Oberkommando der Wehrmacht in seinem 
letzten Lagebericht vom 9. 5. 1945 ausge-
geben und damit den Kampf um die Erin-
nerung an die Wehrmacht eröffnet: »Die 
einmalige Leistung von Front und Heimat 
wird in einem späteren gerechten Urteil der 
Geschichte ihre endgültige Würdigung fi n-
den. […] Jeder Soldat kann deshalb die 
Waffe aufrecht und stolz aus der Hand le-
gen.«4 Jahrzehntelang sollte diese Losung 
die Erinnerung an die Wehrmacht domi-
nieren. Der Nationalsozialismus war mili-
tärisch besiegt, doch die positive Sichtweise 
auf die Wehrmacht wurde zum Fixpunkt 
im kollektiven Gedächtnis der Nachkriegs-
zeit. Umgekehrt bedeutete dies, dass durch 
die Konstruktion der Legende von der 
»sauberen« Wehrmacht jene, die sich dieser 
Wehrgemeinschaft entzogen hatten oder in 
das Räderwerk der NS-Militärjustiz gera-
ten waren, nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs weiterhin stigmatisiert blieben 
und aus der kollektiven Erinnerung ausge-
grenzt wurden.

Um die Jahrzehnte lange Diskriminie-
rung und Diskreditierung von Wehr-
machtsdeserteuren und anderen Opfern 
der NS-Militärjustiz nachvollziehbar zu 
machen, bedarf es eines Blickes auf das Ge-
schichtsbild von der Wehrmacht im Nach-

kriegsösterreich und dessen gesellschaftspo-
litischer Funktion.

Der Zweite Weltkrieg wurde von der 
größten Massenorganisation des National-
sozialismus, der Wehrmacht, geführt. In 
keinem anderen Sektor war die Berührung 
zwischen der großdeutschen Bevölkerung 
und dem NS-Regime enger als in der 
Wehrmacht. Die Wehrmacht setzte sich 
aus dem Durchschnitt der männlichen er-
wachsenen Bevölkerung Großdeutschlands 
zusammen. Als »Volksarmee« war die Wehr-
macht die Schnittstelle zwischen Gesell-
schaft und NS-Regime. Etwa 1,3 Millio-
nen Österreicher dienten in der Wehr-
macht und nahmen am blutigsten Vernich-
tungskrieg der Geschichte teil.

Doch bereits im Gründungsdokument 
der Zweiten Republik, der Unabhängig-
keitserklärung vom 27. 4. 1945, wurde das 
österreichische Volk zum Objekt der NS-
Geschichte erklärt. Das NS-Regime habe 
angesichts einer »völligen politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Annexion des 
Landes das macht- und willenlos gemachte 
Volk Österreichs in einen sinn- und aus-
sichtslosen Eroberungskrieg geführt […], 
den kein Österreicher jemals gewollt hat, 
jemals vorauszusehen oder gutzuheißen in-
stand gesetzt war«.5 Nach diesem staatsoffi -
ziellen Deutungsmuster wären die Öster-
reicher allesamt »zum Dienst in der deut-
schen Kriegsorganisation ebenso wie die 
Angehörigen anderer besetzter Gebiete ge-
zwungen«6 worden.

Zur Untermauerung der Opferthese 
dienten auch die Opfer der NS-Militärjus-
tiz. Sie wurden als Aushängeschild für die 
Widerständigkeit der Österreicher in der 
Wehrmacht aufgeboten. Schließlich hatten 
die Alliierten während des Krieges immer 
wieder darauf hingewiesen, dass die Deser-
tion aus der Wehrmacht als Akt des Wider-
standes zu werten sei und bei der Behand-
lung Österreichs nach dem Krieg mit eine 
Rolle spielen würde. So etwa wird im »Rot-
Weiß-Rot-Buch«7 auf der Grundlage von 
156 Urteilen gegen deutsche und österrei-
chische Deserteure und »Wehrkraftzerset-
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zer« in einer kuriosen Hochrechnung ein 
Gesamtanteil von insgesamt 80% österrei-
chischen Opfern der NS-Militärjustiz kon-
statiert und daraus der Schluss gezogen: 
»Das war die Einstellung der Österreicher 
zum deutschen Heeresdienst, den sie nicht 
als Wehrdienst, sondern als Frondienst und 
verhaßten Zwang empfanden.«8

Wenn es den staatspolitischen Interes-
sen diente, scheute man nicht davor zu-
rück, die Desertion von Österreichern aus 
der Wehrmacht als Massenphänomen dar-
zustellen.

Im kollektiven Binnengedächtnis hin-
gegen nahmen die Deserteure und andere 
Verweigerer eine völlig andere, ja geradezu 
konträre Position ein. Wehrmachtsdeser-
teure waren in Österreich weder organisiert 
noch verfügten sie über eine Lobby, die ih-
re Erinnerungen an den Krieg wachgehal-
ten und ihre Interessen politisch vertreten 
hätte. Anfang 1946 konstituierte sich in 
Wien ein Komitee der politischen Wehr-
machtshäftlinge. Doch dessen Existenz war 
nur von kurzer Dauer. Politisch blieb es be-
deutungslos. Gegen die österreichischen 
Kriegsgefangenen und Kriegsheimkehrer 
waren die Wehrmachtshäftlinge politisch 
chancenlos. Oberste Priorität genossen die 
zurückkehrenden Kriegsgefangenen – ein 
Potenzial von Hunderttausenden Wähler-
stimmen, um das alle politischen Parteien 
konkurrierten.

Wohl an keinem anderen Beispiel lässt 
sich das »doubletalk« österreichischer Ver-
gangenheitspolitik deutlicher nachzeich-
nen als im Umgang mit den Deserteuren. 
Wie eine Analyse österreichischer Schulbü-
cher ergibt, kommt in diesen »Widerstand 
– vor allem, wenn er sich als Kriegsdienst-
verweigerung oder als Desertion äußert – 
nur in sehr vager Form bzw. überhaupt 
nicht vor«.9 Galt zu Beginn der Nach-
kriegszeit der Dienst in der Wehrmacht aus 
staatspolitischen Interessen noch als »ver-
hasster Zwang« und »Frondienst«, so wurde 
dies rasch durch Begriffe wie »ehrenhaft« 
und »pfl ichterfüllt« ersetzt, ohne dabei den 
Opferstatus aufzugeben. Das österreichi-

sche Wehrmachtskollektiv stand nunmehr 
als »ehrenhaftes und pfl ichterfülltes Opfer 
des Nationalsozialismus« als quantitativ 
größte Gruppe an oberster Stelle der öster-
reichischen Opferhierarchie. Neben dem 
Status als Opfer wurde ihnen auch die Rol-
le als »Heimatverteidiger« zuerkannt, die 
ihr Leben für die Heimat riskiert oder hin-
gegeben hatten. Durch diese doppelte Be-
setzung als Opfer und als Helden blieb für 
jene, die sich dem verbrecherischen Krieg 
entzogen hatten oder in die Fänge der Mi-
litärjustiz geraten waren, kein Platz in der 
Erinnerung: »Über sie wurde ein Mantel 
des Schweigens gebreitet.«10

Die Legende von der 

»sauberen« Wehrmacht

Der gesellschaftliche Status, den Wehr-
machtsdeserteure nach dem Kriegsende 
zugewiesen erhielten, war auf das Engste 
damit verknüpft, welches Geschichtsbild 
von der Wehrmacht gezeichnet wurde und 
sich letzten Endes durchsetzen würde. Der 
Kampf um die historische Erinnerung an 
die Wehrmacht oszillierte zwischen den Po-
len »sauber« und »verbrecherisch«. Hatte 
die Wehrmacht Distanz zum NS-Regime 
gehalten und einen Krieg nach den gesetz-
lichen Kriegsnormen geführt – oder war sie 
in die NS-Verbrechen involviert und selbst 
Teil des nationalsozialistischen Verfol-
gungs- und Vernichtungsapparates gewe-
sen? Die Antwort auf diese Frage fi el in den 
ersten Nachkriegsjahren keineswegs so ein-
deutig aus, wie es sich rückblickend vermu-
ten lässt. Schließlich saßen in den Nürnber-
ger Kriegsverbrecherprozessen 1946 auch 
der Generalstab und das Oberkommando 
der Wehrmacht auf der Anklagebank und 
wurde schuldig gesprochen; im Prozess etwa 
ge gen die auf dem Balkan eingesetzten 
Wehrmachtsgeneräle wurden zahlreiche 
hochran gige Militärs angeklagt und wegen 
Kriegsverbrechen zu langjährigen Haftstra-
fen ver urteilt. Das Gericht bezeichnete die 
Spitzen der Wehrmacht als einen »Schand-
fl eck für das ehrenhafte Handwerk« des 
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Soldatentums, die »an all diesen Verbre-
chen teilgenommen haben oder in schwei-
gender Zustimmung verharrten«.11

Zumindest in der deutschen Presse ließ 
die Berichterstattung über die Kriegsver-
brecherprozesse keinen Zweifel daran, dass 
die Wehrmacht auf unterschiedliche Weise 
in die Kriegsverbrechen und in die Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit involviert 
war. Der Öffentlichkeit wurde eine breite 
Palette präsentiert, die von der Kenntnis 
und Durchführung verbrecherischer Befeh-
le über die logistische Unterstützung der 
judenmordenden Einsatzgruppen bis zur 
Anwesenheit und Teilnahme von Soldaten 
bei Massenerschießungen reichte.12 Die 
Medien zeichneten ein Bild von der Wehr-
macht, die einen verbrecherischen An-
griffskrieg geführt hatte und integraler Teil 
der nationalsozialistischen Vernichtungs-
politik gewesen war. Umgekehrt bedeutete 
dies, dass die Flucht aus den Reihen der 
Wehrmacht vor diesem Hintergrund eine 
ehrbare Handlung gewesen sein musste. 
Doch dieses Bild von der Wehrmacht blieb 
nicht lange bestehen und wurde alsbald 
von einem Mythos überlagert, der bis Mit-
te der 1990er Jahre seine Geschichtsmäch-
tigkeit unangefochten behaupten sollte. So-
wohl in der BRD als auch in Österreich 
war das identitätspolitische Bedürfnis nach 
einer »sauberen« Wehrmacht übermächtig.

Ein wesentliches Element zur Stabilisie-
rung der Legende von der »sauberen« Wehr-
macht war der Umstand, dass weder von 
den Gerichten in der BRD noch von jenen 
in Österreich Wehrmachtsangehörige wegen 
Kriegsverbrechen angeklagt wurden.13 In der 
BRD hatte dies nicht zuletzt staatspolitische 
Gründe. Bundeskanzler Kon rad Adenauer 
hatte Anfang der 1950er Jahre gegenüber 
den Westalliierten mehrfach betont, dass er 
einem etwaigen Beitritt der Bundeswehr zur 
NATO nicht zustimmen werde, solange sich 
noch ein deutscher Soldat in alliierter Haft 
befände oder ihm noch der Prozess gemacht 
würde.14 Wurden überhaupt strafrechtliche 
Ermittlungen gegen ehemalige Wehrmachts-
angehörige aufgenommen, so war deren Er-

trag gering und es kam nur in wenigen Aus-
nahmefällen zu Gerichtsverfahren. Ermitt-
lungsbehörden und Gerichte orientierten 
sich an den politischen Vorgaben. So sind 
bei Verfahrens einstellungen »einige immer 
wiederkehrende Argumentationsmuster zu 
beobachten, die die rückschauenden Exkul-
pations- und Erklärungsstrategien in der 
deutschen Nach kriegsgesellschaft widerspie-
geln, als da sind: Abgrenzung der Wehr-
macht von eindeutig nationalsozialistischen 
und besonders verbrecherischen Institutio-
nen wie der Sicherheitspolizei, der SS und 
der politischen Füh rungsspitze. Ebenso 
wur de eine strikte welt anschauliche Tren-
nung zwischen den politischen Zielen des 
Nationalsozialismus und den ausschließlich 
an soldatischen Werten orientierten Vorstel-
lungen der Wehrmacht postuliert«.15

Je sauberer das Bild von der Wehrmacht 
in der Erinnerung gezeichnet wurde, desto 
unehrenhafter standen jene da, die sich 
dem nationalsozialistischen Militärapparat 
entzogen hatten. So hieß es im Kommentar 
zum deutschen Bundesentschädigungsge-
setz von 1957, es sei mit rechtsstaatlichen 
Grundsätzen vereinbar, dass in Kriegszeiten 
gegen Personen, die »den Wehrwillen zer-
setzen«16, mit schweren Strafen vorgegan-
gen werde. Noch 1986 vertrat die deutsche 
Bundesregierung die Ansicht: »Verurteilun-
gen wegen Wehrdienstverweigerung, Fah-
nenfl ucht oder Zersetzung der Wehrkraft 
haben im allgemeinen nicht gegen rechts-
staatliche Grundsätze verstoßen, da solche 
Handlungen auch in Ländern mit rechts-
staatlicher Verfassung, z. B. in den westeu-
ropäischen Staaten, während des Krieges 
mit Strafe bedroht waren«.17 Den national-
sozialistischen Militärgerichten wurde mit 
diesen postnazistischen Rechtsauffassun-
gen der Status rechtsstaatlicher Institutio-
nen verliehen. Für ihre Opfer bedeutete 
dies, dass sie weiterhin als Gesetzesbrecher 
und als zu Recht Verurteilte galten. Wäh-
rend etwa ehemalige Waffen-SS-Angehöri-
ge, denen in Ausübung ihres Dienstes ein 
Gesundheitsschaden entstanden war, eine 
Rente nach dem Bundesversorgungsgesetz 

Abb. 1: Umschlag des 1946 

erschienenen »Rot-Weiß-

Rot-Buches«: In dieser kaum 

verhohlenen Propaganda-

darstellung ging es explizit 

darum, »Schicksal und 

Haltung Österreichs während 

der zwölfjährigen Dauer des 

Dritten Reiches« darzustellen.
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erhielten und bis zum Rang eines Ober-
sturmbannführers mit ihren alten Dienst-
graden in die Bundeswehr aufgenommen 
werden konnten, dauerte es in Deutsch-
land bis zum Jahr 1998, ehe Wehrmachts-
deserteure überhaupt das Recht erhielten, 
ihre jeweiligen Urteile aufheben zu lassen.18 
Allerdings erfolgte die Urteilsaufhebung 
zunächst noch nicht pauschal, sondern war 
nur über die entwürdigende Form einer ge-
richtlichen Einzelfallprüfung möglich. Es 
dauerte bis 2002, ehe die pauschale Reha-
bilitierung der Wehrmachtsdeserteure 
durchgesetzt werden konnte.

Die österreichische Version der 

Wehrmachtslegende

Die Legende von der »sauberen« Wehr-
macht diente als zentrales Muster, um so-
wohl das zur Staatsdoktrin geronnene Ge-
schichtsbild vom Opfer des Nationalsozia-
lismus als auch das sozialpsychologische 
Bedürfnis nach authentischer Erinnerung 
der Wehrmachtsangehörigen zu befriedi-
gen. In Deutschland basierte die westalli-
ierte Politik der re-education während des 
Kalten Krieges primär auf der These, dass 
die deutsche Gesellschaft nicht ident mit 
den »Nazis« und der Zweite Weltkrieg 
»Hitlers Krieg« gewesen sei. Diese Politik 
ließ sich friktionslos mit der bundesdeut-
schen Legendenbildung von der angeblich 
un- und überpolitischen Rolle der Wehr-
macht verbinden, die Distanz zu den Re-
gime verbrechen und insbesondere zum 
Holocaust gehalten habe.

In Österreich gestaltete sich die Wehr-
machtslegende etwas komplizierter. Um 
das Wehrmachtskollektiv in die »österrei-
chische Opfergemeinschaft« integrieren zu 
können, entwickelte sich eine spezifi sch ös-
terreichische Form des Erinnerns an den 
Krieg. Um weder mit dem staatspolitisch 
vorgegebenen Paradigma der Vergangen-
heitspolitik vom ersten Opfer des Natio-
nalsozialismus noch mit dem Selbstbild der 
Wehrmachtsgeneration fundamental zu kol-
lidieren, galt es mehrere Bedingungen zu 

erfüllen. Zum einen war es notwendig, die 
Wehrmacht in der Erinnerung zu entpoli-
tisieren, zu entideologisieren und zu entkri-
minalisieren. Die Tatsache, dass der Gene-
ralstab und das Oberkommando der Wehr-
macht im Nürnberger Hauptkriegsverbre-
cherprozess 1946 aus formaljuristischen 
Gründen nicht als verbrecherisch einge-
stuft worden waren19, wurde zum kollekti-
ven Freispruch für die gesamte Wehrmacht 
uminterpretiert.

Mit der Entkriminalisierung eng ver-
bunden ist die Behauptung vom ritterli-
chen Kampf der Wehrmacht, die als unpo-
litisches Instrument und abseits von der 
Rassen- und Vernichtungsideologie des 
NS-Regimes einen ausschließlich militäri-
schen Kampf nach völkerrechtlichen 
Kriegsregeln geführt hätte.

Ebenso wie ihre deutschen Ex-Kamera-
den wählten auch die österreichischen 
Wehrmachtsangehörigen eine Strategie der 
Entlastung und Verleugnung, versuchten 
die im Krieg erlernten Sekundärtugenden 
wie Leistung, Durchhaltewille und Kame-
radschaft positiv zu besetzen und in das 
Normensystem der zivilen Nachkriegsge-
sellschaft zu integrieren.

»Die Erinnerungswelt ehemaliger Wehr-
machtsangehöriger rekurrierte auf den Wer-
tekanon soldatischer Pfl ichterfüllung und 
Ehre.«20 Sie wurde von dem Motiv der Be-
währung in einer Grenzsituation geprägt, 
in der angesichts des Feindes moralische 
Fragen verblassen und Härte unvermeid-
lich wird – ein klassisches Motiv der Män-

Abb. 2: Gerichtsfoto 

Nürnberger Kriegsverbrecher-

prozess, November 1947: Im 

so genannten OKW-Prozess 

lautete die Anklage u. a. 

auf Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit. Als einziger 

Repräsentant der Rechtsab-

teilung des Oberkommandos 

der Wehrmacht saß Rudolf 

Lehmann (hintere Reihe 

rechts) auf der Anklagebank. 

Lehmann, von 1938 bis 1945 

Chef der Rechtsabteilung des 

OKW, erhielt für seine Mit-

wirkung an verbrecherischen 

Befehlen eine Haftstrafe von 

sieben Jahren.

KEIN ORIGINALBILD ZU FINDEN! 
Bitte noch einmal senden!



36

nergesellschaft »Armee«, das in der in den 
1950er Jahren überbordenden Trivial- und 
Abenteuerliteratur, in den Büchern über 
einzelne Schlachten und den unzähligen 
Memoiren der Wehrmachtsgeneralität sei-
ne Gedächtnisstützen fand.21

Für Deserteure existierte kein positiv 
besetztes Erinnerungspendant. Während 
die Begriffe Ehre, Tapferkeit und Kamerad-
schaft von den »gehorsamen« Wehrmachts-
soldaten besetzt wurden, galten Wehr-
machtsdeserteure nunmehr als Verräter, 
Feiglinge und »Kameradenschweine«.

Doch mit der Usurpation soldatischer 
Sekundärtugenden allein war es in Öster-
reich nicht getan. Schließlich war es ein 
historisches Faktum, dass die Österreicher 
in einer Armee gekämpft hatten, die zuvor 
ihr Heimatland militärisch überfallen und 
den Staat Österreich von der Landkarte ge-
löscht hatte. Die Wehrmacht war nicht nur 
der wichtigste militärische Arm des Natio-
nalsozialismus, sondern zudem noch eine 
fremde – sprich: deutsche – Militärorgani-
sation. Das österreichische Wehrmachts-
kollektiv stand damit vor der Aufgabe, 
nicht nur das nationalsozialistische, son-
dern auch noch das deutsche Element aus 
dem Erinnerungsfeld Wehrmacht eliminie-
ren zu müssen. Die Erinnerung an die 
Wehrmacht durfte weder eine nationalsozi-
alistische noch eine deutsche Konnotation 
aufweisen, sondern musste patriotisch kom-
patibel sein. Die Lösung dieses Problems 
gelang mit der Umbenennung von Begrif-
fen: Der Begriff »Vaterland« wurde durch 
»Heimat« ersetzt. Gekämpft wurde in der 
Wehrmacht – retrospektiv betrachtet – we-
der für Adolf Hitler noch für die Ziele des 
Nationalsozialismus oder für das Großdeut-
sche Reich, sondern für eine vage, imaginäre 
Heimat, ein Begriff, der – je nach Bedarf – 
mit unterschiedlichen Normen- und Werte-
systemen, mit Familie, Region, Religion 
oder Abendland aufgefüllt werden konnte. 
Und als »Heimatverteidiger« konnten sie 
auch den Anspruch auf den Status »Helden 
der Heimat« geltend machen. So ist die For-
mel »Helden der Heimat« eine der gängigs-

ten Formulierungen, die sich als Inschriften 
auf den örtlichen Kriegerdenkmälern in Ös-
terreich fi nden. In Österreich feierten Toten-
kult und pathetische Heldenverehrung eine 
Renaissance und schlossen nahtlos an die 
Gedächtnistraditionen des Ersten Weltkrie-
ges an. Bei den allermeisten Kriegerdenkmä-
lern wird mit derselben Inschrift unter-
schiedslos der Soldaten des Ersten und des 
Zweiten Weltkrieges gedacht. Damit werden 
die beiden Kriege symbolisch gleichgesetzt 
und das Spezifi kum des nationalsozialisti-
schen Vernichtungskrieges wird aus dem 
Gedächtnis abgespalten.

Die Transformation eines verbrecheri-
schen nationalsozialistischen Vernichtungs-
krieges in einen »Kampf für die Heimat« 
hatte sich in der österreichischen Gedächt-
niskultur in wenigen Jahren vollzogen. Be-
reits 1952 konstatierte die steirische »Sonn-
tagspost« befriedigt: »Während 1945 und 
später der Soldat in jeder erdenklichen Wei-
se diffamiert wurde, soldatische Pfl ichter-
füllung als Verbrechen, Desertion und Mord 
an den eigenen Kameraden jedoch als Hel-
dentat gewertet wurde, hat sich nunmehr 
in Österreich eine gesunde Auffassung 
durchgesetzt.«22

Als Gedächtnisträger einer entpoliti-
sierten, entideologisierten und entkrimina-
lisierten Wehrmacht agiert seit Beginn der 
1950er Jahre der überparteiliche Österrei-
chische Kameradschaftsbund (ÖKB). Als 
Massenorganisation mit heute noch etwa 
250.000 Mitgliedern (von denen mittler-
weile mehr als zwei Drittel der Nachkriegs-
generation angehören) hatte diese Vetera-
nenorganisation über Jahrzehnte das Deu-
tungsmonopol über die Wehrmacht und 
agierte bis Mitte der 1990er Jahre unange-
fochten als institutionalisierte Form des 
kommunikativen Generationengedächtnis-
ses über den Zweiten Weltkrieg.

Die Aufgabe des ÖKB besteht darin, 
ein bestimmtes Kollektivgedächtnis der 
Wehrmachtsveteranen zu organisieren, zu 
formen und zu kommunizieren. Laut Ei-
gendefi nition ist sein wichtigstes Ziel die 
»positive Imagebildung über den Soldaten 

Abb. 3: Umschlag der Kriegs-

erinnerungen »Verlorene 

Siege« des ehemaligen 

Feldmarschalls Erich von 

Manstein. Das Buch erzielte 
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der deutsche Soldat habe 
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geblieben.
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des Zweiten Weltkrieges«.23 Der kultische 
Gedächtnisort ist dabei das örtliche Krie-
gerdenkmal.24 Bei den ritualisierten Denk-
malweihen, Aufmärschen und Gottesdien-
sten wird das Geschichtsbild von den »Hel-
den der Heimat« von Politikern bestätigt 
und vom Klerus abgesegnet. Die insbeson-
dere in der Provinz allgegenwärtigen Krie-
gerdenkmäler entwickelten sich zur Norm 
kollektiven Erinnerns. Die Ehrung der 
Wehrmachtssoldaten schließt das Geden-
ken an die Opfer der NS-Militärjustiz noch 
immer aus. Den Tausenden Kriegerdenk-
mälern stehen ganze drei Gedenktafeln ge-
genüber, die an die Verfolgung von Deser-
teuren erinnern: am ehemaligen Militär-
schießplatz Kagran in Wien, an der Schieß-
stätte Feliferhof in der Steiermark und im 
ehemaligen KZ Mauthausen.25

In dieser erinnerungspolitischen Land-
schaft gab es schlichtweg keinen Platz für 

»ungehorsame« Wehrmachtssoldaten. Als 
Opfergruppe waren sie inexistent. Aus der 
kollektiven Erinnerung ausgeschlossen, ge-
lang es ihnen nicht, sich zu organisieren 
oder auch nur in Ansätzen als eine – wenn 
auch marginalisierte – Gegenlobby gesell-
schaftlich präsent zu sein. Im politischen 
und gesellschaftlichen Diskurs blieben sie 
unerwähnt, in der Wissenschaft waren sie 
kein Forschungsgegenstand.

Während es in der Bundesrepublik 
Deutschland bereits ab den 1980er Jahren 
Initiativen zur Rehabilitierung der Wehr-
machtsdeserteure gab und der Wehrmachts-
deserteur Ludwig Baumann 1990 die Bun-
desvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz 
gründete, waren die Opfer der NS-Militär-
justiz in Österreich weiterhin kein Thema. 
Erst die Waldheim-Affäre Mitte der 1980er 
Jahre stellte die österreichische Opferthese 
fundamental in Frage und löste gravierende 

Abb. 4: Mitglieder des Öster-

reichischen Kameradschafts-

bundes (ÖKB) in Purkersdorf 

(Niederösterreich), Mai 1963: 
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Veränderungen im vergangenheitspoliti-
schen Umgang mit dem Nationalsozialis-
mus aus. Die von Kurt Waldheim benutzte 
Formel von seiner »Pfl ichterfüllung in der 
Wehrmacht« war – wie seine Wahl zum 
Bundespräsidenten zeigte – zwar innerhalb 
Österreichs mehrheitsfähig, allerdings ge-
genüber dem Ausland politisch nicht mehr 
vertretbar. Damit geriet die historische Ba-
siserzählung von Österreich als dem ersten 
Opfer des Nationalsozialismus unter Druck 
und musste modifi ziert werden.

Mit dem 1991 von Bundeskanzler 
Franz Vranitzky im Parlament ausgespro-
chenen Bekenntnis zur Mitschuld von Ös-
terreichern am Holocaust waren auch 
staatsoffi ziell die Weichen für einen diffe-
renzierteren Umgang mit der NS-Vergan-
genheit gestellt, der durch die stereotyp 
vorgetragene Opferthese Jahrzehnte lang 
blockiert worden war.

Das festgefügte Bild von der Wehr-
macht blieb von dieser Diskussion in der 
Öffentlichkeit aber noch unberührt. Erst 
mit der so genannten »Wehrmachtsausstel-
lung«, die jahrelang zu heftigen kontrover-
siellen Debatten führte, geriet auch der 
Mythos von der »sauberen« Wehrmacht ab 

Mitte der 1990er Jahre ins Wanken. Erst-
mals wurde in der breiten Öffentlichkeit 
deutlich, wie sehr die Wehrmacht in den 
nationalsozialistischen Vernichtungskrieg 
involviert gewesen war. Zu diesem Zeit-
punkt fand ein machtpolitischer Generati-
onswechsel statt. Die »Wehrmachtsgenera-
tion« wurde an den Schalthebeln der Macht 
abgelöst und befürchtete, das Deutungs-
monopol über die Wehrmachtsgeschichte 
zu verlieren. Der Herausgeber der »Kronen 
Zeitung«, Hans Dichand – selbst ehemaliger 
Marineangehöriger –, fasste ihre Ängste pa-
thetisch zusammen: »Wir, die wir Krieg und 
Gefangenschaft erlebt haben, sind frei von 
Rachegefühlen. Aber gegen die satanische, 
kollektive Verleumdung, die Soldaten des 
Zweiten Weltkriegs seien Verbrecher gewe-
sen, wollen wir uns zur Wehr setzen. Wir 
wollen die Wahrheit nicht ins Grab neh-
men. Unsere Nachkommen, unsere Töchter 
und Söhne, sollen für uns eintreten können, 
wenn wir weiter zu Unmenschen verurteilt 
werden. Sieger sind schlechte Richter, und 
die Geschichte ist auch die Geschichte ihrer 
Fälschungen. Wir waren keine Mörder, son-
dern Menschen, die durch ein unentrinnba-
res Schicksal dazu bestimmt wurden, Solda-
ten zu sein.«26

Dichands fl ehentlicher Ruf nach »Söh-
nen und Töchtern«, die das legendäre 
Wehrmachtserbe würdig verwalten sollten, 
wurde umgehend erhört. Es war Jörg Hai-
der, der sich aufschwang, die Rolle als 
Gralshüter der Kriegsgeneration zu über-
nehmen: »Wir lassen es auch nicht zu, daß 
[…] für die Gefallenen auch noch der Be-
griff ›Helden‹ verboten werden soll. […] 
Wir werden dafür sorgen, daß alle gefalle-
nen Sowjets in Österreich weiterhin auf 
›Heldenfriedhöfen‹ ihre letzte Ruhe fi nden. 
Aber wir werden es verhindern, daß die 
Gräber unserer Väter und Großväter dane-
ben in ›Verbrecherfriedhöfe‹ umbenannt 
werden! […] Und nun geht man daran, mit 
Scholtens Hilfe, die gesamte Wehrmacht zu 
kriminalisieren, eine entsprechende Aus-
stellung nach Wien zu bringen. Wohl nach 
dem Motto: Großväter, ihr habt eure 

Abb. 5: Kurt Waldheim (2. 

von links) in der montenegri-

nischen Hauptstadt Podgorica, 

vermutlich 1942: Waldheim 
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Schuldigkeit getan, ihr habt den Wieder-
aufbau in der Zweiten Republik geleistet, 
ihr habt uns Rote und Schwarze brav ge-
wählt, ihr habt uns mit dem Fleiß eurer 
Hände getragen und fi nanziert. Aber jetzt 
seid ihr nur mehr wenige. Wir brauchen 
euch nicht mehr: Habt also Verständnis da-
für, daß wir, um eure Enkel zu verängsti-
gen, euch nun den Fußtritt geben. Das, 
meine Freunde, lassen wir nicht zu!«27

Obwohl die »Wehrmachtsausstel-
lung«28 die Deserteure und Opfer der NS-
Militärjustiz nicht zum Gegenstand hatte, 
bedeutete der sich verändernde Blick auf 
die Wehrmacht, dass nunmehr die Mög-
lichkeit geschaffen war, die Sichtweise auf 
jene zu modifi zieren, die sich dieser Institu-
tion entzogen hatten oder mit ihr in Kon-
fl ikt gekommen waren.

Die sozial- und versorgungsrecht liche 

Situation von Opfern der 

NS-Militärjustiz29

Das Jahrzehnte lange Verschweigen und die 
Diffamierung der Opfer der NS-Militär-
justiz hatte in Österreich auch im Bereich 
des Sozial- und Versorgungsrechts entspre-
chende Konsequenzen. Wie nicht anders 
zu erwarten, gab es für sie auch auf materi-
eller Ebene eine durchgehende rechtliche 
Diskriminierung.
Das Opferfürsorgegesetz (OFG) stellt das 
wichtigste Instrument in den Bereichen 
Fürsorge und Entschädigung zugunsten 
von NS-Opfern dar. Um als Opfer im Sinn 
des OFG anerkannt zu werden, mussten 
Verfolgte der NS-Militärjustiz nicht nur 
den Nachweis einer verfolgungsbedingten 
Schädigung erbringen, sondern auch be-
weisen, dass ihre Tat aus politischen Moti-
ven erfolgt war. Desertion aus der Wehr-
macht allein galt noch nicht als Einsatz für 
ein freies und unabhängiges Österreich. 
Um als NS-Opfer anerkannt zu werden, 
mussten sie beweisen, dass sie schon vor der 
Desertion als Widerstandskämpfer aktiv 
gewesen waren. Die strengen Kriterien des 
OFG kombiniert mit einer engen Ausle-

gung des Begriffs der politischen Verfol-
gung führten dazu, dass vielen Verfolgten 
der NS-Militärjustiz von vornherein der 
Opferstatus und die damit im Zusammen-
hang stehenden Entschädigungsleistungen 
verwehrt wurden. Eine Zuerkennung von 
Leistungen gab es hauptsächlich für jene 
Personen, die nach ihrer Desertion aktiv im 
Widerstand tätig gewesen waren, sich den 
Partisanen angeschlossen oder auf der Seite 
der Alliierten gekämpft hatten.

Im Unterschied zu den »ungehorsa-
men« waren die »gehorsamen« Soldaten we-
der auf Fürsorgeleistungen angewiesen 
noch mussten sie ihre soziale Bedürftigkeit 
unter Beweis stellen. Ebenso wenig wurde 
nach den Motiven für ihren Einsatz in der 
Wehrmacht gefragt, wenn sie Leistungen 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz in 
Anspruch nahmen. Nachdem bereits ab 
1949 auch Waffen-SS-Angehörige diese 
Versorgungsleistungen erhielten, kamen ab 
1952 auch »belastete« Nationalsozialisten in 
den Genuss dieser Zahlungen, die – bei ins-
gesamt etwa 510.000 Anspruchsberechtig-
ten – als eine der größten Sozialausgaben in 
der Zweiten Republik zu Buch schlugen.30

Es dauerte bis zum Jahr 2005, ehe das 
OFG auch auf die Opfer der NS-Militär-
justiz ausgedehnt wurde und diese Perso-
nen kollektiv einen Anspruch auf Opfer-
fürsorgeleistungen erhielten, wenn sie 
»durch Maßnahmen eines Gerichtes, einer 
Verwaltungs- (im Besonderen einer Staats-
polizei-)Behörde oder durch Eingriffe der 
NSDAP einschließlich ihrer Gliederungen 
in erheblichem Ausmaß zu Schaden ge-
kommen sind«.31 Die Fürsorge für die als 
Opfer des NS-Regimes bzw. des Deutschen 
Reiches defi nierten ehemaligen Wehr-
machtsangehörigen übernahm die österrei-
chische Republik von Beginn an, ohne zu 
zögern – die Opfer der NS-Militärjustiz 
hingegen mussten 60 Jahre lang warten, 
um als Opfer politischer Verfolgung aner-
kannt zu werden und Anspruch auf Opfer-
fürsorgerente erheben zu können.

Ähnlich verhielt es sich bei der Frage 
nach der Anrechnung von Ersatzzeiten bei 
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der Berechnung der Pensionsbeitragszeiten 
für Deserteure. In diesem Punkt war die 
rechtliche Lage schlichtweg ungeklärt. Auf 
eine parlamentarische Anfrage der Grünen 
an Sozialminister Herbert Haupt (FPÖ) im 
Jahr 2002 kam die Antwort, dass Zeiten 
einer Freiheitsbeschränkung grundsätzlich 
als Pensionszeiten anrechenbar sind, sofern 
die Haft nicht auf Grund einer Tat erfolgte, 
die auch nach österreichischem Recht straf-
bar wäre. Und nach der Rechtsansicht des 
Sozialministers galten die »Zeiten einer we-
gen Desertion verhängten Haft in Gefäng-
nissen, Wehrmachtsstraf- oder Konzentra-
tionslagern« nicht als Ersatzzeiten in der 
österreichischen Pensionsversicherung, da 
Fahnenfl ucht auch »unter der Annahme 
der Weitergeltung der am 12. 3. 1938 in 
Geltung gestandenen Rechtsvorschriften« 
strafbar gewesen wäre.32 Hingegen waren 
bei »erfolgreichen« Deserteuren die Zeiten, 
in denen sie als Überläufer in alliierten Ar-
meen gekämpft oder sich in alliierter Kriegs-
gefangenschaft befunden hatten, als Ersatz-
zeiten anzuerkennen. Damit lag die österrei-
chische Rechtspraxis hinter jener Deutsch-
lands, wo die Haftzeiten von Deserteuren 
seit Beginn der 1990er Jahre als Ersatzzei-
ten für die Pensionsversicherung angerech-
net werden.33 Ein österreichischer postnati-
onalsozialistischer Rechtspositivismus der 
besonderen Art machte es also möglich, 
dass Deserteure und Wehrdienstverweige-
rer doppelt bestraft wurden: Wer von ihnen 
im Nationalsozialismus nicht hingerichtet 
worden war, sondern in Gefängnissen oder 
Konzentrationslagern überlebt hatte, hatte 
in der Zweiten Republik keinen Anspruch 
auf Pensionsersatzzeiten. Völlig unklar 
blieb, wie eine solche Rechtsposition poli-
tisch argumentierbar sein sollte. Wie kann 
jemand, der aus der Wehrmacht – also ei-
ner, staatsoffi ziell betrachtet fremden Ar-
mee – fl oh oder den Wehrdienst verweiger-
te, überhaupt ein Delikt begangen haben, 
für das der Betroffene in der Zweiten Repu-
blik fi nanziellen Schaden erleidet? Erst im 
Jahr 2005 wurde auch das Allgemeine Sozi-
alversicherungsgesetz in dem Sinn novel-

liert, dass nunmehr den Opfern der NS-
Militärjustiz ihre Haftzeiten als Beitrags- 
oder Ersatzzeiten angerechnet werden. 60 
Jahre lang könnte der Fall eingetreten sein, 
dass etwa einem Wehrmachtssoldaten, der 
in einem Wehrmachtgefängnis seinen 
Dienst verrichtet hatte, diese Zeiten für die 
Pension angerechtet wurden, nicht aber 
dem Wehrmachtsdeserteur, der in diesem 
Gefängnis seine Haftstrafe verbüßt hatte.

Erste Schritte in Richtung 

Rehabilitierung

Die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten 
auf sozial- und versorgungsrechtlicher Ebe-
ne waren der materielle Ausdruck der ge-
sellschaftlichen Stellung der Opfer der NS-
Militärjustiz in Österreich. Was ihre recht-
liche Stellung betraf, war – wie sich im Zu ge 
der Auseinandersetzungen um die kollekti-
ve Rehabilitierung der Deserteure ab 1999 
zeigen sollte – vieles ungeklärt. Nicht nur 
politisch, sondern auch für das Selbstver-
ständnis der Deserteure war die Frage nach 
ihrer Rehabilitierung der entscheidende 
Punkt. Im Jänner 1946 hatte der österrei-
chische Staatsanwalt Mayer-Maly in einem 
Prozess gegen die Denunzianten des er-
schossenen Deserteurs Richard Ott erklärt: 
»Die alliierten Großmächte haben in Mos-
kau und Jalta die Befreiung Österreichs 
deklariert und alle Österreicher aufgefor-
dert, an der Befreiung ihres Vaterlandes 
mitzuarbeiten. Ein Deserteur der deut-
schen Wehrmacht war daher kein Fahnen-
fl üchtiger, sondern ein Österreicher, der 
sich weigerte, gegen sein Vaterland für 
fremde Interessen zu kämpfen.«34 Hatte 
sich diese Rechtsauffassung des Staatsan-
walts aus der frühen Zweiten Republik 
durchgesetzt – oder aber jene von Sozialmi-
nister Herbert Haupt aus dem Jahr 2002, 
dass die Desertion aus der Wehrmacht eine 
strafbare Handlung gewesen sei?
Erst im Jahr 1999 wurden die Deserteure 
und andere Verweigerer in Österreich das 
erste Mal wissenschaftlich und politisch 
wahrgenommen. Eine Studentengruppe an 
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der Universität Wien war im Rahmen eines 
Seminars auf das Thema gestoßen und hatte 
zu ihrer Überraschung festgestellt, dass sie 
damit völliges Neuland betrat. Die Grünen 
griffen das Thema auf und stellten eine par-
lamentarische Anfrage an den Justizminister. 
Um den damaligen Kenntnisstand zu veran-
schaulichen, soll aus dieser Anfrage ausführ-
lich zitiert werden:
»1. Haben die Verurteilungen wegen Wehr-

dienstverweigerung, Fahnenfl ucht oder 
Zersetzung der Wehrkraft durch die 
NS-Justiz rechtsstaatlichen Grundsät-
zen widersprochen?

2. Sind die österreichischen Deserteure 
der großdeutschen Wehrmacht juris-
tisch betrachtet aus einer fremden Ar-
mee desertiert?

3.  Sind nach der derzeit gültigen Rechtsla-
ge die gegen die österreichischen Deser-
teure gefällten Unrechtsurteile weiter-
hin aufrecht?

4.  Falls die gegen diese österreichischen 
Deserteure verhängten Urteile noch 
nicht aufgehoben wurden: Ist es mög-
lich, das Verhalten der Deserteure so zu 
beurteilen, dass sie unter den Tatbe-
stand des BGBl. 1945/48 fallen und 
dadurch diese Urteile gemäß § 4 von 
Amts wegen aufzuheben sind? Oder 
[…] sollte ein neues Gesetz geschaffen 
werden, das die gegen Deserteure ge-
fällten Urteile aufhebt?

5. Gab es Gesuche oder Eingaben von ver-
urteilten Deserteuren, die gegen sie ver-
hängten Urteile aufzuheben?«35

Bei dem in der Anfrage erwähnten Ge-
setz handelte es sich um das Aufhebungs- 
und Einstellungsgesetz aus dem Jahr 1945. 
Darin galten Verurteilungen von österrei-
chischen Staatsangehörigen als nicht er-
folgt, wenn sie etwa nach den Bestimmun-
gen gegen Hoch- und Landesverrat oder 
nach der Kriegssonderstrafrechtsverord-
nung ergangen waren. Allerdings nur dann, 
wenn »die Handlung gegen die nationalso-
zialistische Herrschaft oder auf die Wieder-
herstellung eines unabhängigen Staates 

Österreich gerichtet war.«36 Weiters besagte 
das Gesetz, dass eine Aufhebung eines Mi-
litärgerichtsurteils entweder auf Antrag 
oder »von Amts wegen« erfolgen kann, also 
die österreichischen Gerichte von sich aus 
tätig werden und die Urteile aufheben 
konnten.

Was war nun die Essenz dieses Geset-
zes? Dadurch, dass darin der Widerstands-
begriff so unexakt formuliert war, verlangte 
das Gesetz bei einer Rehabilitierung de fac-
to eine Prüfung der Motive in jedem Ein-
zelfall. Es blieb also dem Gericht überlassen 
zu entscheiden, ob eine von den NS-Ge-
richten verurteilte Tat als eine oppositionel-
le Handlung zu werten war oder nicht. 
Zudem deckte das Aufhebungs- und Ein-
stellungsgesetz nicht alle Unrechtsurteile 
der NS-Militärjustiz ab, sodass bei einer 
rigiden Gesetzesauslegung weder Desertion 
noch Wehrdienstverweigerung per se mit-
einbezogen werden mussten. Weiters stellte 
sich heraus, dass das Justizministerium of-
fensichtlich erstmals im Jahr 1996 (!) mit 
einem Antrag auf Rehabilitierung eines Op-
fers der NS-Militärjustiz konfrontiert war.37 
Von 1998 bis 2003 wurden dann insgesamt 
neun wegen Wehrdienstverweigerung er-
mordete österreichische Zeugen Jehovas 
durch Gerichtsbeschluss rehabilitiert. Die 
vorgesehene Verpfl ichtung zur amtswegi-
gen Aufhebung der NS-Militärgerichtsur-
teile ist in keinem einzigen Fall erfolgt.38

In seiner Anfragebeantwortung vertrat 
Justizminister Michalek die Auffassung, 
dass »sowohl die Kriegsdienstverweigerung 
als auch die Fahnenfl ucht (Desertion) an-
gesichts des verbrecherischen Charakters 
des Krieges und des totalitären Anspruches 
des Dritten Reiches gegen die nationalsozi-
alistische Herrschaft gerichtete Handlun-
gen waren, auch wenn ihnen im Einzelnen 
unterschiedliche Motive zugrunde lagen«. 
Militärgerichtsverfahren hätten »rechtsstaat-
lichen Grundsätzen nicht entsprochen«, zu-
dem sei die Wehrmacht als fremde Armee 
anzusehen.39 Auf Grund dieser Rechtsaus-
legung sah der Justizminister weder einen 
Grund für die Ausarbeitung eines eigenen 
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Gesetzes zur Rehabilitierung von Deserteu-
ren noch einen Anlass für eine pauschale 
Aufhebung aller Urteile. Letztlich dürfte es 
dem parteilosen Justizminister unter Hin-
weis auf die pragmatische Handhabung des 
Aufhebungs- und Einstellungsgesetzes dar-
um gegangen sein, eine drohende öffentli-
che politische Kontroverse über dieses The-
ma zu verhindern.

Überraschenderweise kam es auf Initia-
tive der Grünen noch im Sommer 1999 zu 
einer Entschließung des Nationalrates, in 
der alle Parlamentsparteien – mit Ausnah-
me der FPÖ – die damalige SPÖ-ÖVP-
Regierung aufforderten, die wissenschaftli-
che Aufarbeitung der Verurteilung von 
Österreichern durch die NS-Militärjustiz 
zu veranlassen, um nach Vorliegen der Er-
gebnisse die Rehabilitierung der Betroffe-
nen nach dem Aufhebungs- und Einstel-
lungsgesetz durchzuführen. Wohl als Kon-
zession an die Kritiker in den eigenen Rei-
hen forderte die ÖVP in der Parlamentsde-
batte vehement die Beibehaltung der Ein-
zelfallprüfung.40

Mit der Entschließung im Parlament 
war Bewegung in die Sache gekommen. 
Die Medien berichteten erstmals ausführ-
lich über das Thema und das offi zielle Ös-
terreich hatte einen ersten Schritt gesetzt, 
um das Schicksal der Opfer der NS-Mili-
tärgerichtsbarkeit erforschen zu lassen, mit 
dem Ziel, die Betroffenen zu rehabilitieren. 
Doch war von der seit 2000 regierenden 
FPÖ-ÖVP-Koalition nicht zu erwarten, 
dass sie weitere Anstrengungen unterneh-
men würde, um zu einer für die Opfer zu-
friedenstellenden Lösung zu gelangen. Un-
ter dem Vorwand, dass die Ergebnisse des 
vom Autor dieses Beitrags geleiteten For-
schungsprojektes zur Verurteilung von Ös-
terreichern durch die NS-Militärjustiz 
noch ausstünden, wurde das Thema poli-
tisch auf die lange Bank geschoben. Eine 
langfristig nicht zu unterschätzende Unter-
stützung erhielten die Bemühungen um 
eine Rehabilitierung in Österreich durch 
die pauschale Rehabilitierung der Wehr-
machtsdeserteure in Deutschland im Früh-

jahr 2002.41 Nunmehr bestand die groteske 
Situation, dass deutsche Fahnenfl üchtige, 
die aus ihrer eigenen Armee desertiert wa-
ren, rehabilitiert waren, hingegen die öster-
reichischen – die aus einer fremden Armee 
die Fahnenfl ucht ergriffen hatten – nach 
wie vor im Einzelfall gerichtlich prüfen las-
sen mussten, ob sie rehabilitierungswürdig 
waren oder nicht.

Die neue rechtliche Lage in Deutsch-
land gab den Lobbyisten in Österreich Auf-
trieb. Im Herbst 2002 kam es zur Grün-
dung des Personenkomitees Gerechtigkeit 
für die Opfer der NS-Militärjustiz. In An-
lehnung an die deutsche Bundesvereinigung 
Opfer der NS-Militärjustiz e. V. existierte 
nunmehr auch in Österreich eine Vertre-
tung der Betroffenen, die unter der Feder-
führung ihres Sprechers, Richard Wadani, 
von der Regierung einen späten Akt der 
Gerechtigkeit forderte. Zeitgleich mit der 
Gründung des Personenkomitees brachten 
die Grünen im September 2002 erstmals 
im Nationalrat einen Gesetzesentwurf zur 
Rehabilitierung der Opfer der NS-Militär-
justiz ein, der die pauschale Aufhebung je-
ner Urteile der NS-Militärgerichte forder-
te, die zur Durchsetzung oder Aufrechter-
haltung des nationalsozialistischen Un-
rechtsregimes verhängt worden waren.42 Der 
Versuch, sowohl durch außerparlamentari-
schen als auch durch parlamentarischen 
Druck das Thema auf die politische Agen-
da zu setzen, war ein wichtiges Signal, um 
aufzuzeigen, dass die Akteure über einen 
langen Atem verfügten und nicht bereit 
waren, die Materie sanft entschlafen zu las-
sen.

Im Frühjahr 2003 lagen die For-
schungsergebnisse in Buchform vor.43 Mit 
den über 3.000 ausgewerteten Fällen ver-
fügte die österreichische Politik – wie der 
renommierte Militärhistoriker Wolfram 
Wette in der deutschen Wochenzeitschrift 
»Die Zeit« feststellte – »über eine solide 
wissenschaftliche Grundlage, um den ös-
terreichischen Opfern der NS-Militärge-
richtsbarkeit späte Gerechtigkeit widerfah-
ren zu lassen«.44 Angesichts der Forschungs-
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ergebnisse erklärte Nationalratspräsident 
Heinz Fischer, dass nun auch er für eine 
kollektive Rehabilitierung der Wehr-
machtsdeserteure eintrete.45 Wie sich bald 
zeigte, war man aber von einer »späten Ge-
rechtigkeit« noch immer weit entfernt. 
Denn die nun folgende Diskussion verlief 
in eine gänzlich andere Richtung als erwar-
tet. Bei der Präsentation der Forschungser-
gebnisse im Rahmen eines Colloquiums im 
Parlament vertraten die beiden anwesenden 
Vertreter des Bundesministeriums für Justiz 
die Position, dass ohnehin schon alle Be-
troffenen seit 1946 pauschal rehabilitiert 
und daher keine weiteren rechtlichen Maß-
nahmen notwendig wären. Die juristische 
Grundlage für ihre Ausführungen bildete 
die so genannte Befreiungsamnestie, die 
ihnen bis vor Kurzem unbekannt gewesen 
war und auf die sie erst bei der Vorberei-
tung auf das Colloquium gestoßen waren. 
In dieser Befreiungsamnestie aus dem Jahr 
1946 wären bereits alle wehrmachts- und 
SS-gerichtlichen Urteile des NS-Staates 
pauschal aufgehoben worden. Das Fazit der 
beiden Juristen: Es sei zwar bedauerlich, 
dass das Justizministerium bisher seine ei-
genen Rechtsgrundlagen nicht kannte und 
jahrelang nur vom Aufhebungs- und Ein-
stellungsgesetz als einziger Rechtsquelle 
ausgegangen sei. Aber nachdem dieser Irr-
tum nun aufgeklärt sei, bestünde seitens 
des Gesetzgebers kein weiterer Handlungs-
bedarf und man könne die Sache juristisch 
ad acta legen.46 Nun mag die Existenz der 
Befreiungsamnestie für die hohen Beamten 
des Justizministeriums überraschend gewe-
sen sein – anderen mit der Materie befass-
ten Experten war sie durchaus bekannt.47 
Und die waren zu anderen Schlüssen ge-
kommen als die beiden Ministerialbeam-
ten. Denn die Zusammenschau von Aufhe-
bungs- und Einstellungsgesetz zum einen 
und der Befreiungsamnestie zum anderen 
ergab aus juristischer Sicht, dass beide Ge-
setze aufeinander nicht abgestimmt waren, 
daher eine rechtlich völlig unüberschaubare 
Situation herrschte und – so der einschlägi-
ge juristische Spezialist Reinhard Moos – 

»sich die Notwendigkeit einer neuen, ein-
heitlichen gesetzlichen Regelung aufdrängt, 
durch die die Unübersichtlichkeit, Unvoll-
kommenheit, Widersprüchlichkeit und man-
gelnde Akkordierung dieser beiden Aufhe-
bungsgesetze beseitigt wird«.48 Das offen-
sichtliche juristische Chaos, das den verant-
wortlichen Juristen bisher nicht aufgefallen 
war, und ihre Unkenntnis einer seit 1946 
bestehenden Amnestie, die nur als »totes 
Recht« existierte, machte die Jahrzehnte 
lange Ignoranz gegenüber den Tausenden 
Opfern der NS-Militärjustiz umso deutli-
cher. Unabhängig von juristischen Spitzfi n-
digkeiten bedeutet Rehabilitierung die offi -
zielle, öffentliche und individuelle Wieder-
herstellung der Rechte und der persönli-
chen Ehre der Opfer. Und davon konnte 
nicht die Rede sein: »Eine Rehabilitierung, 
von welcher weder die entehrten, bestraf-
ten und verfemten Personen wissen, noch 
das für die Rehabilitierung zuständige Bun-
desministerium für Justiz und schon gar 
nicht die Öffentlichkeit, ist keine Rehabili-
tierung!«49

Es war zu befürchten, dass sich diese 
Rehabilitierungsfarce in der politischen 
Konstellation einer FPÖ-ÖVP-Regierung 
durchsetzen würde. Der von der Justizspre-
cherin der Grünen, Terezija Stoisits, im 
September 2002 im Nationalrat einge-
brachte Gesetzesantrag zur pauschalen Re-
habilitierung der Opfer der NS-Militärjus-
tiz wurde dann auch im Justizausschuss 
geradezu ostentativ von Mal zu Mal und 
schließlich von Jahr zu Jahr vertagt. An 
Stelle dessen bastelte das Justizministerium 
an einem Informationserlass, der auf die 
Wiederentdeckung der Befreiungsamnestie 
aus dem Jahr 1946 verwies. Von der Öf-
fentlichkeit völlig unbemerkt erging Ende 
2003 dieser Erlass des Justizministeriums 
an die nachgeordneten Behörden. Darin 
wurde sinngemäß festgehalten: Wer bei 
den zuständigen Gerichten um Rehabilitie-
rung ansuche, dem solle mitgeteilt werden, 
dass er ohnehin schon seit 1946 rehabili-
tiert sei.50 Von einer sowohl im Aufhe-
bungs- und Einstellungsgesetz als auch in 



44

der Befreiungsamnestie vorgesehenen »amts-
wegigen Rehabilitierung« – also der Ver-
pfl ichtung der Justiz, von sich aus und oh-
ne Antrag tätig zu werden – war keine Rede 
mehr; sie wurde verworfen, da viele Daten 
der Betroffenen fehlen würden. Das Ange-
bot des Forschungsteams des Autors, die 
notwendigen Datenrecherchen durchzu-
führen, wurde nach einer monatelangen 
Hinhaltetaktik vom Justizministerium ab-
schlägig beantwortet. Unter dem Strich war 
es klar, dass die Regierung nicht gewillt 
war, sich in dieser Frage auch nur einen 
Millimeter zu bewegen.

Für die Betroffenen war diese Entwick-
lung ein Schlag ins Gesicht. Jahrzehnte lang 
als »Feiglinge« und »Verräter« diffamiert, 
erfuhren sie nunmehr auf Antrag bei Ge-
richt, dass sie längst rehabilitiert seien. Und 
das war’s dann. Die Regierung verschanzte 
sich hinter einer mehr als fragwürdigen 
Rechtsposition, um einer öffentlich wahr-
genommenen politischen Neubewertung 
von Wehrmachtsdesertion und Unrechts-
urteilen der NS-Militärgerichte zu entge-
hen. Für das Personenkomitee und die in 
dieser Frage aktiven Grün-PolitikerInnen 
zeichnete sich eine vergangenheitspoliti-
sche Niederlage ab. Es war zwar gelungen, 
das Thema auf die politische Agenda zu 
setzen, eine beachtliche mediale Resonanz 
zu erzielen, Bewusstseinsarbeit zu leisten 
und bei der wissenschaftlichen Aufarbei-
tung eine internationale Vorreiterrolle ein-

zunehmen. Doch der politische Entschei-
dungsprozess in Richtung einer pauschalen 
Rehabilitierung, wie sie in Deutschland seit 
2002 galt, war zum Stillstand gekommen.

Unter diesen ungünstigen politischen 
Rahmenbedingungen setzte das Personen-
komitee dennoch auf zahlreiche Aktivitä-
ten, um das Thema wachzuhalten: Bei der 
Bundespräsidentenwahl 2004 wurden die 
beiden KandidatInnen Benita Ferrero-
Waldner und Heinz Fischer auf die Forde-
rungen nach einer umfassenden Rehabili-
tierung aufmerksam gemacht; die seit 2002 
jährlich abgehaltene Gedenkveranstaltung 
am Militärschießplatz Kagran etablierte 
sich zu einem Fixpunkt der Erinnerung; 
gemeinsam mit Terezija Stoisits kam es zu 
Verhandlungen mit dem Sozialministeri-
um, um offene sozial- und pensionsrechtli-
che Fragen zu klären.

Eine neue Dynamik erhielt die Debatte 
um die Rehabilitierung durch Bundespräsi-
dent Fischer. Bei der Enthüllung eines 
Denkmals für den österreichischen Wider-
standskämpfer Oberstleutnant Robert Ber-
nardis im Oktober 2004 forderte er vor 
hohen österreichischen Militärs, »die Urtei-
le der Wehrmachtjustiz und von vergleich-
baren Sondergerichten wegen Wehrdienst-
verweigerung, Fahnenfl ucht, Hochverrat et 
cetera durch einen Akt des Gesetzgebers 
demonstrativ und mit einer unserem heuti-
gen Kenntnisstand versehenen Begrün-
dung aufzuheben und die NS-Militärjustiz 
ausdrücklich als Unrechtsjustiz zu verurtei-
len«.51 Und bei der ersten großen Veranstal-
tung anlässlich des 60-jährigen Kriegsendes 
zum Thema »Widerstand in Österreich 
1938–1945« trat Heinz Fischer in seiner 
Eröffnungsrede nahezu wortgleich für eine 
eindeutige und befriedigende gesetzliche 
Regelung und damit auch für eine neue 
Sicht auf den Widerstand in der Hitler-
Armee ein.52 Diese klaren Worte des an-
sonsten in aktuellen politischen Fragen 
eher zurückhaltend agierenden Bundesprä-
sidenten wurden von den österreichischen 
Medien umfassend wahrgenommen und 
kommentiert. Die jahrelange Verzögerungs- 
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und Hinhaltetaktik der FPÖ-ÖVP-Regie-
rung geriet ins Wanken. Die eindeutige 
Positionierung des Bundespräsidenten, die 
mediale Präsenz des Themas und das anlau-
fende Gedenkjahr führten dazu, dass sich 
zu Beginn des Jahres 2005 auch die Regie-
rung wieder mit dem Rehabilitierungsthe-
ma auseinanderzusetzen begann.

Schützenhilfe von rechts: 

Die Affäre Siegfried Kampl

Auf Regierungsseite wurde kryptisch ver-
lautet, an einer »Geste des Gesetzgebers« zu 
basteln.53 Wie eine solche Initiative ausse-
hen könnte, blieb allerdings vorerst im 
Dunkeln. Während auf ÖVP-Seite in der 
Person des Nationalratspräsidenten Andre-
as Khol informell Handlungsbereitschaft 
signalisiert wurde, sprach Justizministerin 
Karin Miklautsch medial weiterhin von der 
Unmöglichkeit, zwischen Rechts- und Un-
rechtsurteilen, zwischen Desertion aus 
Feigheit und Desertion als Widerstands-
handlung zu unterscheiden. Wenig überra-
schend ließ der FPÖ-Vorsitzende Heinz-
Christian Strache keine Zweifel aufkom-
men, dass für ihn Deserteure keine Opfer, 
sondern Täter seien, die »Unschuldige auf 
dem Gewissen« hätten. Die Signale waren 
eindeutig: Die FPÖ werde jeden substan-
ziellen Schritt in Richtung Rehabilitierung 
blockieren. Wie nicht anders zu erwarten, 
trat Strache in die Fußstapfen seines Vor-
gängers Jörg Haider als Gralshüter der »ge-
horsamen Wehrmachtssoldaten«.

Doch dann kam Siegfried Kampl. Der 
weitgehend unbekannte BZÖ-Politiker aus 
dem Kärntner Gurktal meldete sich im po-
litisch kaum wahrgenommenen Bundesrat 
im Zuge einer Dringlichen Anfrage der 
Grünen zu den Aussagen von Justizminis-
terin Miklautsch über Wehrmachtsdeser-
teure zu Wort. Miklautsch war zu dieser 
Sitzung im April 2005 extra mit einem Pri-
vatfl ugzeug nach Wien angereist. Offen-
sichtlich war sie sich der Sensibilität des 
Themas bewusst. Unter den Abgeordneten 
entwickelte sich eine hoch emotionale De-

batte, in die auch persönliche Erfahrungen 
und Schicksale mit einfl ossen. Letztlich ei-
nigte man sich – wenig spektakulär – auf 
einen gemeinsamen Entschließungsantrag, 
der in der nächsten Bundesratssitzung auf 
die Tagesordnung kommen sollte. All das 
wäre bestenfalls für eine politikwissenschaft-
liche Analyse interessant gewesen, auf die 
Realpolitik hätte es allerdings ebenso wenig 
unmittelbaren Einfl uss genommen wie auf 
die mediale Berichterstattung.

Das änderte sich allerdings, als Bundes-
rat Siegfried Kampl das Wort ergriff und in 
teils wirren Sprachkaskaden Wehrmachts-
deserteure als Mörder bezeichnete und die 
»brutale Naziverfolgung« nach Kriegsende 
beklagte. Kampls Statement unterschied 
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sich gesinnungsmäßig nicht wesentlich von 
ähnlichen Aussagen, die andere FPÖ-Poli-
tiker in dieser Causa schon zum Besten ge-
geben hatten. Es war allerdings insofern 
brisant, als zum einen Kampl in den nächs-
ten Wochen turnusmäßig den nächsten 
Bundesratsvorsitz übernehmen und damit 
protokollarisch eines der höchsten politi-
schen Ämter der Republik bekleiden sollte. 
Zum anderen hatten nicht nur die österrei-
chischen, sondern auch internationale Me-
dien die Sache aufgegriffen und es stand zu 
befürchten, dass im Bedenkjahr 2005 wie-
derum Österreichs Umgang mit dem Nati-
onalsozialismus ins internationale Schein-
werferlicht geraten könnte. Die im Jahr 
2000 verhängten EU-Sanktionen wegen 
der FPÖ-Regierungsbeteiligung waren 
noch nicht vergessen. Ein weiterer vergan-
genheitspolitischer Skandal würde das in 
diesem Politikfeld ohnehin angeschlagene 
Image dieser Regierung in der EU weiter 
verschlechtern und die im Jänner 2006 an-
stehende Übernahme des EU-Ratsvorsitzes 
durch Bundeskanzler Schüssel erheblich 
belasten. Das politische Randthema »Reha-
bilitierung der Wehrmachtsdeserteure« be-
kam dadurch plötzlich eine viel breitere 
Dimension. Die von der ÖVP seit Beginn 
der Regierungskoalition mit der FPÖ ver-
folgte Strategie des Verzögerns und Ver-
schleppens stieß an ihre Grenzen. Nun-
mehr stand für die ÖVP politisch mehr auf 
dem Spiel, als die Verärgerung des Koaliti-
onspartners FPÖ zu riskieren. Das waren 
die veränderten politischen Rahmenbedin-
gungen, unter denen die ÖVP nunmehr 
nach einer Schadensbegrenzung Ausschau 
zu halten begann. Doch Lösungsvorschläge 
seitens der Opposition wurden auch wei-
terhin blockiert.

Zwischenlösung oder Endpunkt? 

Das Anerkennungsgesetz 2005

Hinter den Kulissen waren die Regierungs-
parteien nunmehr selbst aktiv geworden.
Im Mai 2005 legten ÖVP und BZÖ einen 
Antrag für ein »Anerkennungsgesetz 2005« 

vor. Schon auf den ersten Blick war klar, 
dass es nicht primär darum ging, die Opfer 
der NS-Militärjustiz eindeutig und würdig 
zu rehabilitieren. Statt der von den Grünen 
und auch der SPÖ geforderten umfassen-
den und klaren gesetzlichen Neuregelung 
der Rehabilitierung enthielt das Gesetz nur 
einen Verweis auf das Aufhebungs- und 
Einstellungsgesetz 1945 und auf die Befrei-
ungsamnestie 1946. Als Zugeständnis an 
FPÖ/BZÖ durfte im Text der Begriff »De-
serteure« nicht vorkommen – eine Absurdi-
tät, die kaum zu überbieten war, da der 
gesamte Entstehungsprozess dieses Geset-
zes von Debatten um die Wehrmachtsde-
serteure gekennzeichnet war. Anstelle einer 
expliziten Würdigung der zu Unrecht ver-
urteilten NS-Militärjustizopfer wurden sie 
in bewährter Amalgamierung der Opfer 
einfach in das große österreichische Opfer-
kollektiv aufgenommen: »Der Nationalrat 
bezeugt mit diesem Bundesgesetz den Op-
fern derartiger Unrechtsurteile, insbeson-
dere auch der Urteile der nationalsozialisti-
schen Militärjustiz, und anderer national-
sozialistischer Unrechtsakte, den Opfern 
der politischen Verfolgung, den aus ihrer 
Heimat Vertriebenen, allen Opfern des 
vom nationalsozialistischen Regime zu ver-
antwortenden Krieges und jenen, die zu 
dessen Beendigung und zur Befreiung Ös-
terreichs beigetragen haben, insbesondere 
den Personen im österreichischen Wider-
stand, und ebenso deren Familien Achtung 
und Mitgefühl.«54

Neben Bombenopfern, Kriegsversehr-
ten, Kriegsgefangenen, Heimatvertriebe-
nen, »Trümmerfrauen« und Widerstands-
kämpferInnen durften sich nun auch Wehr-
machtsdeserteure offi ziell als Opfer des 
Nationalsozialismus fühlen. Immerhin war 
es den Grünen im Zuge der Gesetzesver-
handlungen gelungen, die offenen sozial- 
und versorgungsrechtlichen Fragen befrie-
digend zu regeln. Die Verurteilten der NS-
Militärjustiz wurden als Opfer des National-
sozialismus ins Opferfürsorgegesetz aufge-
nommen und hatten nun Anspruch auf fi -
nanzielle Leistungen; ebenso wurde be-
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schlossen, dass Haftzeiten als Ersatzzeiten 
für die Pensionsversicherung angerechnet 
werden. Die Gesetzesteile über die sozial- 
und versorgungsrechtlichen Punkte wur-
den einstimmig beschlossen. Hier hatten 
sich Grüne und SPÖ mit ihren Vorstellun-
gen durchsetzen können. Mit der vergan-
genheitspolitisch zentralen Forderung nach 
einer neuen, eindeutigen rechtlichen Reha-
bilitierung der Deserteure und anderer Op-
fer der NS-Militärjustiz war die Oppositi-
on allerdings gescheitert. In diesem Punkt 
war die Regierungsmehrheit aus ÖVP/
FPÖ/BZÖ zu keinen Kompromissen be-
reit. An Stelle dessen mussten sich die Be-
troffenen mit einer Wiederverlautbarung 
des Aufhebungs- und Einstellungsgesetzes 
1945 sowie der Befreiungsamnestie 1946 
begnügen und durften sich über die Ach-
tung und das Mitgefühl des österreichi-
schen Gesetzgebers freuen. Mehr als eine 
symbolische Aufnahme in den schwammi-
gen Kreis »aller Opfer des vom nationalso-
zialistischen Regime zu verantwortenden 
Krieges« war den Opfern der NS-Militär-
justiz von dieser Regierung nicht beschie-
den. Für Grüne und SPÖ war die bewusste 
Vermischung von NS-Opfern und Kriegs-
opfern inakzeptabel und sie stimmten die-
sem Gesetzesteil nicht zu.

Das im Sommer 2005 beschlossene An-
erkennungsgesetz hinterlässt einen zwie-
spältigen Eindruck. Nachdem sich die 
ÖVP im Zuge der »Affäre Kampl« gezwun-
gen sah zu agieren, hatte sie es letztlich ge-
schickt geschafft, ein Gesetz zu beschlie-
ßen, das das Thema »Rehabilitierung der 
Opfer der NS-Militärjustiz« aus dem poli-
tischen Schussfeld nahm. Die sozial- und 
versorgungsrechtlichen Forderungen der 
Grünen wurden erfüllt, die Zustimmung 
der Koalitionspartner FPÖ/BZÖ durch ei-
nen klassischen Abtausch von Interessen 
gesichert. Als Gegenleistung erhielten 
FPÖ/BZÖ die gewünschte Anerkennungs-
prämie für die so genannten »Trümmer-
frauen«, die durch intensive Bewerbung 
durch die BZÖ-Sozialministerin Haubner 
in der Folge an etwa 50.000 Frauen ausbe-

zahlt wurde. Wenig verwunderlich wurden 
die Opfer der NS-Militärjustiz vom Sozial-
ministerium von ihren gesetzlichen An-
sprüchen auf Sozial- und Rentenleistungen 
nicht informiert. Die Regierung hatte 
schlichtweg kein politisches Interesse dar-
an. Mit der Verabschiedung des Gesetzes 
war für sie das Thema erledigt, was dazu 
führte, dass bis 2008 im Sozialministerium 
ganze sieben Anträge auf Anerkennung als 
Opfer der NS-Militärjustiz einlangten.

Mit dem Beschluss des Anerkennungs-
gesetzes war auch das mediale Interesse ver-
siegt. Irgendwie war die Rehabilitierung 
auf halbem Weg stecken geblieben.

Das Anerkennungsgesetz war gewiss 
kein vergangenheitspolitischer Meilenstein. 
Realistischerweise war in dieser politischen 
Konstellation aber auch nicht mehr zu er-
warten. Der beständige Druck der Grünen 
im Parlament und das beharrliche Lobby-
ing des Personenkomitees hatten die Vor-
aussetzungen geschaffen, dass das Thema 
jahrelang nicht von der politischen Agenda 
verschwand. Die politische Unterstützung 
von Bundespräsident Fischer und die un-
freiwillige Schützenhilfe von Bundesrat 
Kampl zwangen die ÖVP letztlich zu einer 
Gesetzesinitiative, die sie lange Zeit zu ver-
meiden gewusst hatte. Es war seit 1999 ge-
lungen, die Jahrzehnte lange Benachteili-
gung, Ausgrenzung und Diffamierung ehe-
maliger Deserteure ins öffentliche Blickfeld 
zu rücken und systematisch eine Umbewer-
tung von »Feiglingen« und »Kameraden-
mördern« hin zu Opfern einer mörderi-
schen Militärjustiz zu erzielen. Nach den 
Grundsatzdebatten in den 1990er Jahren 
um die Rolle der Wehrmacht als Teil des 
verbrecherischen Vernichtungskrieges wur-
de auch das Bild der nationalsozialistischen 
Wehrmachtjustiz korrigiert, die Zehntau-
sende Todesurteile gegen ihre inneren Geg-
ner verhängt und vollstreckt hatte – eher 
nebenbei, aber dafür umso nachhaltiger –, 
und eine weitere Facette der verbrecheri-
schen Wehrmachtspraxis sichtbar. Dass 
sich die konservativ-rechtsgerichtete Regie-
rungskoalition 60 Jahre nach Kriegsende 
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hinter formaljuristischen Debatten ver-
schanzte, Zugeständnisse an Deserteure als 
Gnadenakte deklarierte und auf dem histo-
risch unhaltbaren österreichischen Opfer-
amalgam aus NS- und Kriegsopfern be-
harrte, war beschämend, aber nicht überra-
schend. Angesichts der politischen Macht-
verhältnisse war es 2005 nochmals gelun-
gen, einen für die österreichische Vergan-
genheitspolitik typischen Kompromiss 
durchzusetzen, der die »Trümmerfrauen« 
mit den Wehrmachtsdeserteuren und die 
heimatvertriebenen Juden mit den heimat-
vertriebenen Sudetendeutschen gleichsetz-
te. Die Maxime »alles Opfer« hatte aber-
mals die Oberhand behalten. Dennoch 
zeigte die Debatte um die gesellschaftliche 
Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure 
auch Facetten eines vergangenheitspoliti-
schen Rückzugsgefechtes, das bei einer ge-
änderten politischen Konstellation eine be-
friedigende Lösung nicht völlig aussichtslos 
erscheinen ließ. Vier Jahre später bot sich 
mit der Ausstellung »Was damals Recht war 
…« die Möglichkeit, das Thema nochmals 
auf die politische Agenda zu setzen.
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